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dem Kapitel (c. 51), oftmalige Beicht und Abhaltung der heil.
Messe (c. 54) anbefohlen, die Einrichtung des Speise- und
Schlafsaales näher bestimmt (e. 46), und die dem Abte zu¬
stehende Erlaubniß, manchmal mehrere Brüder bei sich besser zu
bewirthen, dahin beschränkt, daß mindestens zwei Drittel der
Genossenschaft im Speisesaale zurückbleiben sollen (o. 47), end¬
lich gegen jeden Vorsteher das Verbot erlassen, irgend jemand
das Recht aus bestimmte Bezüge zu verkaufen (c. 49) noch
auch Handel zu treiben (c. 52). ")

Im Konzil zu Lambeth 1281 verordnete der Erzbischof
von Canterb ury, Johannes Peckam, nachdem er die Beschlüsse
des allgemeinen Konzils von Lyon veröffentlichte, die Konsti¬
tutionen des Kardinals Ottobonus von 1268 und die seines
Amtsvorgängers des Erzbischofs Bonifaz von 1261 erneuerte,
bezüglich der Ordcnsstände noch, daß Ordenslente, die ihr
Probejahr vollendet, jedoch ihre Profeß nicht abgelegt
haben, insofern für Prosessen gelten sollen, als sie,
wenn sie in die Welt zurückkehren, als Apostaten zu
behandeln seien (<•■ 19); zugleich sollen solche zur Rückkehr
ins Kloster oder zum Eintritte in einen milderen Orden ver¬
halten werden (e. 20). ")

Dafür aber, daß mit diesen Kapiteln die gewissenhafte
Visitation der Klöster Hand in Hand ging, zeigt nebst den
darüber handelnden Statuten z. B. eine Visitationsurkunde des
exemten Klosters St. Augustin zu Canterbury vom Jahre 1270,
welche für das Ansehen des Ordenskapitels und der durch selbes
bestellten Visitatoren ei» unwiderlegbares Zeugniß enthält. (Ap.
Ben. Angl. II 99)

§. 6. Die Regelung des Ordenslebens durch die bischöf¬
lichen Diözesan- und Provinzialsynoden in Frankreich.

In Frankreich begegnen wir nur wenigen Nachrichten
über Ordenskapiteln in dieser Zeit. Fassen wir dagegen die
allein mögliche Abhilfe dieses Mangels in's Auge — ich meine
das reformatorische Eingreifen des Episkopates beson-

") Rich. anal. conc. II. 195 ff, 244ff. ’ 6
) Richard anal. conc. II. 290.
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